
Bekanntmachung zur Wahl des 
Fachschaftsrates der Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaft  

Der Wahlausschuss der Studierendenschaft der Fakultät 3 gibt bekannt, dass  

vom 11. Dezember bis zum 13. Dezember 2023 die Wahlen des Fachschaftsrates der 
Fakultät 3 der Bergischen Universität Wuppertal  

stattfinden.  

Das Wahllokal befindet sich am Montag, dem 11.12.2023 im Foyer vor Hörsaal 33, am 
Dienstag, dem 12.12.2023 im Verbindungsbereich von Gebäude L,M, N auf Ebene 10 und 
Mittwoch, dem 13.12.2023, im Foyer vor Hörsaal 14 auf Ebene 10 und ist an allen drei 
Tagen von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Die Stimmabgabe ist nur gegen Vorlage 
des Studierendenausweises in Verbindung mit einem Personalausweis oder Pass möglich.  

Wahlberechtigt sind mit einer Stimme alle eingeschriebenen Studierenden der Fakultät 3 
Schumpeter School of Business and Economics. Das Wählerverzeichnis liegt vom 6. 
November 2023 bis zum 9. November 2023 im Raum N.11.11 aus. Eine Briefwahl ist nicht 
möglich. Zu wählen sind bis zu 15 Mitglieder des Fachschaftsrates.  

Kandidaten haben ab dem 6. November 2023 bis spätestens zum 13. November 2023 
um 12 Uhr ihre Kandidatur bekanntzugeben und dies beim Wahlausschuss 
einzureichen. Jede Wahlberechtigte und jeder Wahlberechtigte kann entweder sich selbst 
oder andere Wahlberechtigte vorschlagen. Mit dem Wahlvorschlag ist eine Erklärung der 
Kandidierenden einzureichen, dass sie dem Wahlvorschlag zugestimmt haben. Eine 
entsprechende Liste zur Kandidatur liegt in N.11.11 vor.  

Eine Kandidatur kann ebenfalls per Mail an 2050271@uni-wuppertal.de eingereicht 
werden. Das entsprechende Formular zur Kandidatur kann unter https://lmy.de/dAm 
heruntergeladen werden.  

Es findet eine Urnenwahl statt. Die Auszählung der Stimmen erfolgt nach dem 
d’Hondtschen Höchstzahlverfahren und findet öffentlich unter Ausschluss der Kandidaten 
statt. Das Ergebnis wird unverzüglich nach der Auszählung durch den Wahlausschuss 
bekannt gegeben. Gegen die Gültigkeit der Wahl können Wahlberechtigte bis zum siebten 
Tag, 18 Uhr, nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim Wahlausschuss Einspruch 
erheben. 


